
Journal von Behinderten 
für Behinderte und ihre Freunde

Liebe Leserinnen und Leser!

Wenn ich heute das erste Wort in der 
STÜTZE haben darf, möchte ich es 
gern dazu nutzen, über meine Erfah
rungen mit der Hauptfürsorgestelle 
zu berichten.

Wie viele andere meinte auch mein 
Vorgesetzter, nun frei marktwirt- 
schaften zu müssen. Von keinem Be
hinderten wollte er sich künftig auf 
dem Weg in die deutsche Einheit be
hindern lassen. Nicht nur er hätte 
sich zu ändern, es hatte jetzt auch 
vieles anders zu werden - meinte er!

Also erhielt ich meinen ersten 
„blauen Brief" bereits im Juni 1990. 
Da aber wurde am 21. Juni 1990 das 
Schwerbehindertengesetz der DDR 
von der Volkskammer verabschiedet. 
Auch wenn es nur Übergangscharak
ter trug, konnte es doch die ziemlich 
konfuse Arbeitsrechtslage der letzten 
Monate beenden und richtig ange
wendet und durchgesetzt, durchaus 
zum Schutz von Menschen mit Be
hinderungen im Berufsleben beitra
gen. Meine Kündigung war also ge
genstandslos geworden. Inzwischen 
stand aber der Umzug meines Be
triebsteils in einen von meinem 
Wohnort weit entfernten Stadtbezirk 
bevor, ein Arbeitsplatz in Wohnnähe 
in den Sternen. Meine Probleme wa
ren im Betrieb bekannt, auch ein ärzt
liches Attest über die Unzumutbar
keit des Arbeitsweges lag vor. Man 
versprach, sich für mich einzusetzen. 
Das Versprechen wurde eingelöst, in
dem man ohne mein Wissen beim

Karin Schulz
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2 LIEBE LESERINNEN UND LESER!

Arbeitsamt meine Kündigung bean
tragte. Das wurde dort abgelehnt. 
Nach mehreren Wochen erhielt die 
inzwischen neu eingesetzte zustän
dige Hauptfürsorgestelle einen wei
teren Kündigungsantrag meines Be
triebes. Die Mitarbeiter der Fürsorge
stelle nahmen sich sehr viel Zeit für 
mich, um mit mir gemeinsam und in 
einem klärenden Gespräch mit Be
triebsvertretern in Erfahrung zu brin
gen, was für mich hilfreich sein 
könnte. Der Kündigung wurde nach 
Abwägen aller Interessen, auch der 
betrieblichen, auch diesmal nicht zu
gestimmt. Dafür wurde mir die „be
gleitende Hilfe im Arbeitsleben" in 
Form der Finanzierung einesTaxis zu 
und von der Arbeit ermöglicht und 
damit mein Arbeitsplatz bis auf wei
teres gesichert.

Geschrieben ist das alles schnell, 
tatsächlich aber hatten die Mitarbei
ter der Hauptfürsorgestelle ein gehö
riges Maß an Zeit, Geschick und Ein
fühlungsvermögen aufzubringen, 
um mit den bis zum Jahresende 1990 
längst nicht in vollem Umfang zur 
Verfügung stehenden gesetzlichen 
Möglichkeiten die größtmögliche 
Unterstützung zu gewährleisten. 
Meinen eigenen Einsatz an Zeit und
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Nerven möchte ich natürlich nicht 
unterschlagen.

Sicher wird so manchem von Ih
nen auch nach Einschaltung der 
Hauptfürsorgestelle der Erhalt des 
Arbeitsplatzes leider nicht vergönnt 
sein, weil die Situation noch viel un
günstiger sein kann als bei mir. Ich je
denfalls erlebte diese Einrichtung als 
sehr bemühten, kameradschaftli
chen Partner und möchte jedem Mut 
machen, sie zu nutzen. Eine drin
gende Voraussetzung dafür ist aber, 
allen Behinderten den räumlichen 
Zugang weitestgehend ohne fremde 
Hilfe zu ermöglichen, in Berlin, in Ro
stock und bestimmt auch noch an
derswo. Mauern in Köpfen und Ge
bäuden müssen durch partner
schaftliches Nachdenken beseitigt 
werden, und das umfassend!
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Einberufung des Verbandstages
Am 19. Januar hat der Vorstand des ABiD gemäß der vorläufigen Sat
zung beschlossen, seinen Verbandstag '91 am 11. und 12. Mai 1991 
nach Berlin einzuberufen. Tagungsort ist der Konferenzsaal 1 im 
Haus Am Köllnischen Park 6/7.

Die Tagungsordnung umfaßt:
1. Eröffnung
2. Berichte des Vorstandes
3. Bericht der Revisionskommission
4. Begrüßungsansprachen der Gäste
5. Diskussion
6. Beschlußfassung
7. Wahlen
8. Abschluß

Der nachfolgend veröffentlichte Satzungsentwurf wird gegenwärtig 
in den Landes- und Kreisverbänden, in den Orts- und Basisgruppen des 
ABiD in Vorbereitung des Verbandstages diskutiert. Alle sind dazu auf
gerufen, Vorschläge und Hinweise zu unterbreiten, damit am 12. Mai 
eine gültige Satzung verabschiedet werden kann. Die Hauptgeschäfts
stelle des ABiD nimmt gern ihre Vorstellung entgegen.

Entwurf

SATZUNG
ABiD

Allgemeiner Behindertenverband in Deutschland 
„Für Selbstbestimmung und Würde"

Präambel:
Ausgehend von dem Gebiet der ehemaligen DDR 
haben sich auf fiasi^demokratischer Grundlage 
neue Gruppen, Gesellschaften und Organisations
formen aller Art gebildet oder sind solche noch in

der Bildung begriffen,die-ee sich zur Aufgabesfel
len, in ganz Deutschland den Menschen mit Behin
derungen irgendeiner Art. ihren Angehörigen und 
Freunden und allen an ihrem Schicksalilnteressier-
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ten Hilfe und Unterstützung jeder Art zu gewähren. 
Alle diese Organisationen und alle Behinderten all
gemein können in dem ABiD als ihrer gemeinsamen 
Selbsthilfeorganisation ihre Heimat und Zusam
menfassung finden, damit sie unter voller Wahrung 
der Selbständigkeit der angeschlossenen Gruppen 
und Organisationen mit ihrer gemeinsamen Kraft 
auf der Grundlage dieser Satzung ihre Ziele erfolg
reicher und wirksamer durchsetzen können.

Der ABiD wird ihnen und jedem einzelnen Men
schen mit Behinderungen insbesondere dabei hel
fen, die notwendige Hilfe und Unterstützung durch 
die hierfür zuständigen Stellen des Bundes, der 
Länder oder der Kommunen bzw. von hierfür sach
verständigen Persönlichkeiten zu erlangen. Gleich
zeitig wird er sich mit voller Kraft aktiv für die Ver
besserung der rechtlichen und sozialen Stellung 
der Menschen mit Behinderungen, vor allem in Be
zug auf ihre berufliche Tätigkeit und ihre wohnungs
mäßige Unterbringung sowie auf ihren Zugang zu 
Verkehrsmitteln und öffentlichen Gebäuden sowie 
allgemein für ihre soziale Absicherung und allge
mein für ihre normale Einbeziehung in ihre Umwelt 
einsetzen, so daß die Menschen mit Behinderun
gen selber in freier Selbstbestimmung und Würde 
ihre Stellung in der menschlichen Gemeinschaft al
ler Bürgen bestimmen können.

§ 1 
Rechtliche Grundlagen

(1) Der ABiD führt offiziell den Namen
ABiD

„Allgemeiner Behindertenverband 
in Deutschland e. V."

(2) Soweit sinnvoll und zur Kennzeichnung ausrei
chend, kann die Abkürzung „ABiD" rechtswirksam 
verwendet werden.
(3) Bei allen geeigneten Gelegenheiten ist der Un
tertitel

„Für Selbstbestimmung und Würde" 
alsTeil des Namens des ABiD diesem hinzuzufügen.
(4) Der Verband wird in dieser Satzung als „ABiD" 
bezeichnet.
(5) Der ABiD hat seinen Sitz in Berlin, Am Köllni- 
schen Park 3, 0-1020 Berlin.
(6) Der Vorstand des ABiD hat dafür Sorge zu tra
gen, daß der ABiD im Vereinsregister beim Amtsge
richt Berlin-Charlottenburg als „eingetragener Ver
ein (e. V.)" ordnungsgemäß eingetragen und daß er 

berechtigt ist, in seinem Namen die Bezeichnung 
„e. V." zu führen.
(7) Der Vorstand hat dafür Sorge zu tragen, daß der 
ABiD von dem zuständigen Finanzamt als „gemein
nützig" anerkannt bleibt.

§2
Grundsätzliche Festlegungen

(1) Der ABiD ist eine nicht weltanschaulich oder re
ligionsmäßig gebundene, von Parteien, Organisa
tionen und staatlichen Organen unabhängige und 
damit nur ihren Mitgliedern verantwortliche, ge
meinnützige Organisation, deren Aufgabe darin be
steht, die Interessen der Menschen mit Behinderun
gen, ihrer Angehörigen, ihrer Freunde und all derer, 
die mit ihnen und für sie arbeiten und leben (im fol
genden als „Betroffene" zusammengefaßt), zu för
dern und zu vertreten.
(2) Der ABiD ist selbstlos tätig und verfolgt in erster 
Linie nicht eigenwirtschaftliche Zwecke. Er kann 
eine entgeltliche Tätigkeit nur dann ausüben bzw. 
Wirtschaftsbetriebe nur dann unterhalten oder sich 
an ihnen beteiligen, wenn die sich ergebenden Ge
winne ausschließlich für seine gemeinnützigen 
Zwecke Verwendung finden. Seine Mitglieder dür
fen von ABiD auf Grund ihrer Mitgliedschaft keine 
persönlichen finanziellen Vorteile erhalten.
(3) Die Tätigkeit des ABiD ist ausschließlich darauf 
gerichtet, den in Absatz (1) angegebenen Personen
kreis der Betroffenen auf materiellem, geistigem, 
kulturellem und ethischem Gebiet selbstlos unmit
telbar und mittelbar zu unterstützen und zu fördern, 
so daß die materiellen und die allgemeinen Erfor
dernisse und Bedürfnisse der Menschen mit Behin
derungen und ihrer Angehörigen bzw. der Men
schen, die sie betreuen, bei der Gestaltung der Ge
samtheit aller Lebens- und Arbeitsbedingungen so 
beachtet werden, daß die Menschen mit Behinde
rungen ein gleichberechtigtes, aktives, menschen
würdiges und selbstbestimmtes Leben in der 
menschlichen Gemeinschaft führen können. Seine 
Tätigkeit ist gleichzeitig aber auch darauf gerichtet, 
dafür zu sorgen, daß die Allgemeinheit, die hierzu 
eine umfassende Verpflichtung besitzt, von den ent
sprechenden Gesetzgebungen und anderen rechtli
chen oder sonstigen Regelungen oder Maßnahmen 
bis zu den Verhaltensweisen jedes Einzelnen eben
falls zur Erreichung dieser Zielsetzung beiträgt.
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(4) Der ABiD sieht es als eine seiner besonders 
wichtigen Aufgaben an, durch geeignete Maßnah
men sicherzustellen, daß seine Mitglieder umfas
sende Möglichkeiten zu rechtlicher Beratung und zu 
einem ihren Bedürfnissen entsprechenden Rechts
schutz erhalten.
(5) ABiD ist innerhalb Deutschlands zu einer engen 
und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen 
Gruppen und Organisationen bereit, die sich selbst
los für die Menschen mit Behinderungen bzw. 
Gruppen mit bestimmten Behinderungen einset
zen, und steht diesen jederzeit für einen Beitritt of
fen, wenn diese bereit sind, seine Satzung anzuer
kennen. Jederzeit ist aber auch jede den Zielen des 
ABiD entsprechende Zusammenarbeit möglich, 
wie etwa Erfahrungsaustausche und gemeinsame 
Aktionen für die Menschen mit Behinderungen, 
wenn die in Abs. (31 dargelegten Ziele allen Beteilig
ten gemeinsam sind. Mit allen Stellen des Bundes, 
der Länder und Kommunen sowie allen Parteien, 
Bürgenbewegungen und anderen gemeinnützigen 
Organisationen strebt der ABiD eine enge Zusam
menarbeit im Interesse der Menschen mit Behinde
rungen an.
(6) Der ABiD strebt eine Zusammenarbeit mit allen 
internationalen oder außerhalb Deutschlands und 
vor allem europäischen oder in den anderen Län
dern Europas bestehenden staatlichen und nicht
staatlichen Einrichtungen und Organisationen an, 
um die rechtliche Stellung der Menschen mit Behin
derungen auch durch Beschlüsse der UNO, der EG 
und anderer Staatengemeinschaften und -Organi
sationen sowie von deren Mitgliederorganisatio
nen ebenso zu sichern, wie durch Erfahrungsaus
tausch und gemeinsame Aktionen mit internationa
len nichtstaatlichen Organisationen und Verbänden 
außerhalb Deutschlands.

§3
Die Einzelmitgliedschaft

(1) Einzelmitglieder des ABiD können alle Men
schen mit Behinderungen, deren Angehörige und 
Freunde sowie alle diejenigen werden, die sich für 
das Schicksal der Menschen mit Behinderungen in
teressieren und bereit sind, für diese einzutreten. 
Einzige Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist da
neben die Anerkennung dieser Satzung.
(2) Der Antrag auf Einzelmitgliedschaft ist schrift
lich bei der zuständigen Leitung des ABiD oder einer 

diesem angeschlossenen Gruppe bzw. eines ange
schlossenen Verbandes zu stellen. Sie wird in dem 
Zeitpunkt rechtswirksam, in dem die zuständige 
Leitung die Aufnahme schriftlich durch Ausstellung 
eines Mitgliedsausweises bestätigt. Für die Mit
gliedschaft besteht ein Mindestalter von 14 Jahren. 
Bei Minderjährigen ist jedoch die Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters erforderlich.
(3) Eine Selbsthilfegruppe oder ein ähnliches Kol
lektiv, das keinen festen Rechtscharakter besitzt, 
kann bei Anerkennung dieser Satzung durch schrift
lichen Antrag mit der Wirkung dem ABiD bzw. sei
nem zuständigen Landes-, Kreis- oder Ortsverband 
beitreten, daß jeder Einzelne Mitglied des ABiD mit 
allen entsprechenden Rechten und Pflichten wird, 
die Gruppe oder das Kollektiv aber seine Tätigkeit 
selbständig durchführt. Die Mitgliedschaft jedes 
einzelnen Mitglieds wird durch die schriftliche Be
stätigung der zuständigen Leitung des ABiD in Form 
eines Mitgliedsausweises rechtswirksam. Im weite
ren finden alle Festlegungen über die Einzelmitglie
der entsprechende Anwendung.
(4) Jedes Einzelmitglied des ABiD hat innerhalb 
desselben die gleichen Rechte und Pflichten.
(5) Das Recht jedes Einzelmitgliedes besteht vor al
lem darin, vom ABiD im Rahmen von dessen Mög
lichkeiten Unterstützung und Hilfe in allen Fragen zu 
erhalten, die mit Behinderungen und den sich dar
aus ergebenden Problemen Zusammenhängen. 
Weiter hat es das Recht, aktiv an der gesamten Tä
tigkeit im ABiD und dabei speziell an allen Wahlen 
im ABiD entsprechend dieser Satzung teilzuneh
men bzw. gewählt zu werden.
(6) DieVerpflichtung jedes Einzelmitgliedes besteht 
vor allem darin, auf der Grundlage dieser Satzung 
aktiv am Leben des ABiD mitzuwirken und sich über
all für die Interessen der Menschen mit Behinderun
gen einzusetzen. Daneben ist jedes Einzelmitglied 
verpflichtet, seinen Beitrag pünktlich entsprechend 
der geltenden Beitragsordnung zu zahlen.
(7) Die Einzelmitgliedschaft endet durch Austritt, 
der durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber 
der zuständigen Leitung des ABiD erfolgt, durch Tod 
oder mit der Auflösung des ABiD.
(8) Die Einzelmitgliedschaft endet weiter durch 
Streichung, wenn das Mitglied in schwerwiegender 
Weise dieser Satzung oder den Interessen der Men
schen mit Behinderungen zuwiderhandelt. Vor dem 
Beschluß einer Leitung im ABid auf Streichung ei-
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nes Mitgliedes ist dieses persönlich zu hören. Ge
gen den Beschluß hat das Mitglied das Recht auf 
Einspruch bei der entsprechenden Mitgliederver
sammlung, die endgültig entscheidet.
(9) Die Einzelmitgliedschaft endet auch dann durch 
Streichung, wenn das Mitglied trotz wiederholter 
Mahnungen seinen Verpflichtungen zur Beitrags
zahlung länger als ein Jahr nicht nachkommt. Diese 
Streichung kann durch das Mitglied durch nach
trägliche Beitragszahlungen rückwirkend aufgeho
ben werden.

§4
Angeschlossene Organisationen, 

kooperative und fördernde Mitglieder
(1) Dem ABiD bzw. einer seiner Landes-, Kreis
oder Ortsverbände können sich Gruppen, Verbände 
oder andere Organisationen aller Art (zusammen
fassend als „angeschlossene Organisationen" be
zeichnet) durch Beschluß ihrer Mitgliederversamm
lungen oder ihrer demokratisch gewählten Dele
giertenkonferenzen bei Anerkennung dieser Sat
zung mit der Wirkung anschließen, daß jedes ihrer 
Mitglieder durch Ausstellung eines Mitgliedsaus
weises der betreffenden angeschlossenen Organi
sation, der einen entsprechenden Hinweis enthal
ten muß, gleichzeitig Mitglied des ABiD mit allen 
diesbezüglichen Rechten und Pflichten wird. Die 
Gruppen, Verbände oder anderen Gesellschaften 
behalten ihre innere Selbständigkeit; die Zusam
menarbeit mit dem ABiD bzw. seinem zuständigen 
Landes-, Kreis- oder Ortsverband wird durch eine 
entsprechende Vereinbarung im Rahmen dieser 
Satzung geregelt.
(2) Kooperative Mitglieder des ABiD können Grup
pen, Verbände oder andere Organisationen wer
den, die ganz oder teilweise dieselben Ziele wie der 
ABiD verfolgen und die Satzung desselben aner
kennen, bei denen aber für ihre Zusammenarbeit 
mit dem ABiD besondere Bedingungen am Platze 
sind, deren Einzelheiten in einem Vertrag mit dem 
ABiD festgelegt werden. Die kooperative Mitglied
schaft beginnt mit dem Abschluß eines derartigen 
Vertrages, dem der Verbandsvorstand bzw. der Vor
stand des zuständigen Landes-, Kreis- oder Ortsver
bandes und der demokratisch gewählte Vorstand 
des kooperativen Mitgliedes vorher zugestimmt ha
ben muß. Die einzelnen Mitglieder des kooperati
ven Mitgliedes werden nicht Einzelmitglieder des 

ABiD und haben damit weder deren Rechte noch 
deren Pflichten.
(3) Die kooperative Mitgliedschaft endet mit der 
Beendigung des Vertrages. Sie kann aber auch un
ter denselben Voraussetzungen wie bei der Einzel
mitgliedschaft einseitig durch den ABiD bzw. des
sen zuständigen Landes-, Kreis- oder Ortsverband 
beendet werden.
(4) Fördernde Mitglieder können Einzelpersönlich
keiten, Organisationen und staatliche oder kommu
nale Organe sowie Einrichtungen und Betriebe aller 
Art werden, die auf der Grundlage dieser Satzung 
und eines Vertrages mit dem ABiD oder seinem zu
ständigen Landes-, Kreis- oder Ortsverband dem 
ABiD finanzielle Mittel oder andere Leistungen für 
die Ziele des ABiD oder bestimmte Projekte laufend 
zur Verfügung stellen.
(5) Die fördernde Mitgliedschaft beginnt mit dem 
Abschluß des in Abs. (4) erwähnten Vertrages, der 
der Zustimmung des zuständigen Vorstandes im 
ABiD bedarf, und endet mit der Beendigung dieses 
Vertrages. Der ABiD kann die fördernde Mitglied
schaft unter denselben Voraussetzungen einseitig 
beenden wie bei der kooperativen Mitgliedschaft.

§5
Der Verbandstag

(1) Höchstes Organ des ABiD ist der Verbandstag.
(2) DerVerbandstag wird vom Verbandsvorstand in 
der Regel alle zwei Jahre einberufen. Er muß einbe
rufen werden, wenn ein Drittel der Landesverbände 
oder der Mitglieder dies verlangen.
(3) Die Einberufung erfolgt mindestens drei Mo
nate vorher, so daß die Delegierten, beginnend bei 
den Mitgliederversammlungen in den Basisgrup
pen, dann in dieser Reihenfolge auf Orts-, Kreis- und 
Landesmitgliederversammlungen oder Delegier
tenkonferenzen nach einem vom Verbandsvorstand i
festgelegten Schlüssel in geheimer Abstimmung
gewählt werden können. Auf diesen Mitgliederver
sammlungen bzw. Delegiertenkonferenzen sind be
reits die wesentlichen inhaltlichen Entscheidungen 
des Verbandstages zumindest in ihren Grundzügen 
und die Kandidaten für den Vorstand und die Revi
sionskommission zur Diskussion zu stellen, so daß 
eine möglichst breite, Sachfragen wie Personalent
scheidungen betreffende, kollektive Stellung
nahme bereits im Vorfeld des Verbandstages erar
beitet werden kann. Entsprechendes gilt für die De-
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legierten der zentral angeschlossenen Organisatio
nen zum Verbandstag.
(4) Die Mitglieder des Vorstandes und der Revi
sionskommission nehmen als Delegierte am Ver
bandstag teil. Die Vorstandsmitglieder des ABiD 
sind Delegierte mit Stimmrecht, die Mitglieder der 
Revisionskommission Delegierte mit nur beraten
der Stimme. Ebenso entsenden die kooperativen 
und die fördernden Mitglieder nur Delegierte ohne 
Stimmrecht zu dem Verbandstag.
(5) Der Verbandstag berät und beschließt unter vol
ler Achtung der Eigenständigkeit der Gruppen, der 
Orts-, der Kreis- und der Landesverbände sowie der 
angeschlossenen Organisationen und ihres Rech
tes, ihre inneren Angelegenheiten selber zu regeln, 
über folgende Fragen:
1. überden Bericht des Verbandsvorstandes,•
2. über den Bericht der Revisionskommission;
3. auf Antrag der Revisionskommission des ABiD 
über die Entlastung des Verbandsvorstandes;
4. über die Satzung bzw. Änderung derselben. 
Hierzu ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesen
den Delegierten notwendig;
5. über die Grundsätze der Beitragsordnungen im 
ABiD;
6. über die Grundlinien der weiteren Arbeit des 
ABiD;
7. in geheimer Abstimmung über die Wahl des Prä
sidenten, von drei Vizepräsidenten und des Schatz
meisters;
8. in geheimer Abstimmung über die Wahl der Mit
glieder der Revisionskommission des ABiD, die aus 
ihrer Mitte selber ihren Vorsitzenden wählen;
9. über alle sonstigen Angelegenheiten des ABiD, 
über die der Verbandstag zu entscheiden wünscht, 
und die nicht in die Kompetenz eines einzelnen Lan
desverbandes desselben fallen.
(5) Die weiteren Mitglieder des Verbandsvorstan
des werden während des Verbandstages von den 
Delegierten der Landesverbände und der zentral 
angeschlossenen Organisationen nach Maßgabe 
ihrer Mitgliederstärke in geheimer Abstimmung so 
gewählt, daß auf jeden Landesverband oder jede 
zentral angeschlossene Organisation mindestens 
ein und höchstens drei weitere Vorstandsmitglieder 
entfallen.
(6) Bei allen im ABiD zu wählenden Gremien ist zu 
gewährleisten, daß die Mehrheit in diesem Gre
mium aus Betroffenen besteht.

56 
Der Verbandsvorstand

(1) Der Verbandsvorstand ist zwischen den Ver
bandstagen das höchste Organ des ABiD. Er wird 
von dem Präsidenten in der Regel einmal im Viertel
jahr einberufen. Er muß einberufen werden, wenn 
es ein Drittel seiner Mitglieder verlangt. An den Sit
zungen des Verbandsvorstandes nehmen der 
Hauptgeschäftsführer, der Rechtsberater und der 
Vorsitzende der Revisionskommission des ABiD be
ratend ohne Stimmrecht teil.

(2) Die Einberufung des Verbandsvorstandes er
folgtdurcheingeschriebenen Brief des Präsidenten 
mindestens zwei Wochen vor dem vorgesehenen 
Termin unter Übersendung aller Materialen, die 
während der Sitzung desselben beraten oder be
schlossen werden sollen. Mit Zustimmung von % 
der anwesenden Vorstandsmitglieder können wäh
rend der Sitzung weitere Tagesordnungspunkte auf 
die Tagesordnung gesetzt oder aus wichtigem 
Grunde erst während derselben vorgelegte Vorla
gen beschlossen werden.

(3) Der Verbandsvorstand leitet den ABiD zwischen 
den Verbandstagen. Er beschließt insbesondere 
über:
1. die Bestätigung des Jahresabschlusses und den 
Jahresfinanzplan des ABiD auf der Grundlage einer 
entsprechenden Stellungnahme der Revisions
kommission des ABiD;
2. den Stellenplan des ABiD und dessen Änderun
gen sowie alle wichtgen Personalfragen;
3. die Finanzrichtlinie für den ABiD sowie alle Fra
gen von besonderer Bedeutung in Bezug auf die Fi
nanzen des ABiD;
4. die Rechtsordnung des ABiD;
5. den Abschluß von Vereinbarungen mit zentral 
angeschlossenen Organisationen sowie von Verträ
gen mit kooperativen oder fördernden Mitgliedern;
6. alle Fragen von Bedeutung in der Zusammenar
beit zwischen den Landesverbänden und den ange
schlossenen Organisationen untereinander oder 
mit dem Hauptgeschäftsführer;
7. die Fragen der Öffentlichkeitsarbeit wie vor allem 
Veröffentlichungen des ABiD aller Art.

(4) Der Präsident, die Vizepräsidenten und der 
Schatzmeister bilden den geschäftsführenden Vor
stand des ABiD, der zwischen den Sitzungen des
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Verbandsvorstandes dessen Befugnisse ausübt, 
aber Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeu
tung nur trifft, wenn dies durch spezielle Umstände 
erforderlich wird. An seinen Sitzungen nehmen der 
Hauptgeschäftsführer und der Rechtsberater des 
ABiD ohne Stimmrecht teil. Der geschäftsführende 
Vorstand wird durch den Präsidenten je nach Bedarf 
- in der Regel monatlich - einberufen und leitet die 
laufende Arbeit des ABiD.
(5) Der Verbandsvorstand kann für einzelne Ar
beitsaufgaben ständige oder zeitweilige Kommis
sionen oder Arbeitsgruppen berufen, deren Vorsit
zende je nach Zweckmäßigkeit an den Sitzungen 
des Verbandsvorstandes ohne Stimmrecht teilneh
men.
(6) Der Verbandsvorstand bestellt den hauptamtli
chen Hauptgeschäftsführer. Dieser übt seine ge
samte Tätigkeit auf der Grundlage der Beschlüsse 
und der Weisungen des Verbandsvorstandes und 
des geschäftsführenden Vorstandes in enger Zu
sammenarbeit mit dem Präsidenten und dem 
Schatzmeister aus und ist dem Verbandsvorstand 
und zwischen dessen Sitzungen dem geschäftsfüh
renden Vorstand berichts- und rechenschaftspflich
tig.
(7) Der Hauptgeschäftsführer führt die laufenden 
Geschäfte des ABiD. Er stellt die hauptamtlichen 
Mitarbeiter in der Hauptgeschäftstelle mit Zustim
mung des geschäftsführenden Vorstandes ein und 
ist ihnen gegenüber Weisungs- und Disziplinarbe- 
fugter. Bei der Auswahl der hauptamtlichen Mitar
beiter werden bei gleicher Qualifikation Betroffene 
bevorzugt.

§7
Die Revisionskommission

(1) Die Revisionskommission des ABiD überprüft 
die gesamte Finanzwirtschaft des ABiD und die 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.
(2) Einzelheiten regelt eine Revisionsordnung, die 
sich die Revisionskommission selber in Durchfüh
rung dieser Satzung gibt.

§8
Die territoriale Gliederung des ABiD

(1) Der ABiD organisiert seine gesamte Tätigkeit 
entsprechend dieser Satzung, aufbauend auf Basis
gruppen, Orts-, Kreis- und Landesverbänden, die 
ihre Arbeit in voller Selbständigkeit durchführen. 

Sie können - soweit zweckmäßig - sich eigene Na
men geben und selber als eingetragene Vereine mit 
gemeinnützigem Charakter zur Eintragung gelan
gen.
(2) Entsprechendes gilt für die angeschlossenen 
Organisationen, die sich einem Orts-, Kreis- oder 
Landesverband oder dem ABiD zentral anschließen 
können.
(3) Die Gruppen, Orts-, Kreis- und Landesverbände 
sowie die angeschlossenen Organisationen organi
sieren ihre Arbeit in demokratischer Selbstbestim
mung entsprechend den Grundsätzen dieser Sat
zung, auf deren Grundlage sie sich eigene Satzun
gen geben können.

§9
Rechtliche Vertretung und Finanzen

(1) Der ABiD wird im Rechtsverkehr durch den Ver
bandsvorstand vertreten; in dessen Namen nimmt 
der Präsident oder in seiner Vertretung ein Vizeprä
sident bzw. im Rahmen seiner Befugnisse der 
Hauptgeschäftsführer oder eine von diesen schrift
lich bevollmächtigte Person diese Vertretung wahr.
(2) Einzelheiten regelt eine Rechtsordnung, die 
vom Verbandsvorstand beschlossen wird.
(3) Die Einnahmen des ABiD ergeben sich aus:
1. Zuwendungen aller Art;
2. Förderbeträgen fördernder oder kooperativer 
Mitglieder;
3. Spenden;
4. Gewinne aus eigener oder fremder wirtschaftli
cher Tätigkeit, die den gemeinnützigen Charakter 
des ABiD nicht in Frage stellen dürfen;
5. Beiträgen der Mitglieder auf der Grundlage der 
vom Verbandstag beschlossenen Beitragsordnung.
(4) Der Verbandsvorstand regelt in einer Finanz
richtlinie die Grundsätze für die Finanzwirtschaft 
des ABiD.

§ 10
Die Auflösung

(1) Die Auflösung des ABiD kann nur durch einen 
zu diesem Zwecke einberufenen Verbandstag mit 
den Stimmen von zwei Dritteln der stimmberechtig
ten Delegierten beschlossen werden.
(2) In dem Auflösungsbeschluß ist festzulegen, 
welchen gemeinnützigen Zwecken das Vermögen 
des ABiD im Einvernehmen mit dem zuständigen 
Finanzamt zuzuführen ist.



GRUNDSÄTZE

Jedes Kind hat 
das Recht...
• auf Zuneigung, Liebe 

und Verständnis;

• auf angemessene Ernäh
rung und medizinische 
Behandlung;

• auf kostenlose Aus
bildung;

• auf volle Gelegenheit 
zu Spiel und Erholung;

• auf einen Namen und 
eine Staatsangehörigkeit;

• auf besondere Pflege 
bei Behinderung;

• darauf, unter den 
ersten zu sein, denen 
in Notsituationen ge
holfen wird;

• darauf, sich als ein 
nützliches Mitglied der 
Gesellschaft heranzu
bilden und individuelle 
Möglichkeiten entwickeln 
zu können;

• darauf, in den Genuß 
dieser Rechte zu kommen, 
ungeachtet der Rasse, 
Farbe, des Geschlechts, 
der Religion, der natio
nalen oder sozialen Her
kunft.

Diese Grundsätze, auf die jedes Kind An
spruch hat, legte die UN-Vollversammlung 
1959 fest.



10 BEHINDERTENPOLITIK

AUSSONDERUNG MACHT KAPUTT
Die von Politikern 
aller Parteien oft 
und viel beschwo
rene „notwendige 
Integration" von 
Menschen mit Be
hinderungen in un
sere Gesellschaft ist noch immer 
nicht erreicht. Sie kann nicht-wie die 
Geschichte zeigt - durch vorherige 
Aussonderung dieser Menschen ver
wirklicht werden. Es ist an der Zeit, 
endlich alles zu tun, damit „Integra
tion" auf allen Ebenen unseres ge
sellschaftlichen Miteinanders prakti
ziert wird und somit von den Betrof
fenen auch als Nichtaussonderung 
erfahren werden kann.

1985 hat sich die Bundesarbeitsge
meinschaft „Gemeinsam leben-Ge
meinsam lernen - Eltern gegen Aus
sonderung" im damaligen Bundes
gebiet gegründet. Zahlreiche Initia
tivgruppen, in Landesverbänden 
koordiniert, bringen die unersetzli
che Kompetenz der betroffenen El
tern und ihrer Kinder in die Ausein
andersetzung um die Integration von 
Kindern mit Behinderung ein. All
jährlicher Höhepunkt der Arbeit ist 
das bundesweite Treffen. Das dies
jährige 9. BUNDESELTERNTREFFEN 
in BERLIN vom 10. bis 12. Mai im 
FREIZEIT- UND ERHOLUNGSZEN
TRUM WUHLHEIDE wird durch den 
politischen Umbruch vermutlich das 
bisher größte derartige Treffen.

Nicht nur in den neuen Bundeslän
dern gilt es, Integration und Nicht
aussonderung auszuweiten und zu 

verbessern. Ohne den ständigen 
Druck und die Forderungen der Be
troffenen, der Eltern wird dies nicht 
gelingen. Die Schwerpunkte des Tref
fens werden sein:
1. Allgemeine Informationen, insbe
sondere für die Teilnehmerinnen aus 
den neuen Bundesländern,
2. Diskussion von Fortschritten, 
Schwierigkeiten und Möglichkeiten 
bei der Verwirklichung von Integration,
3. Seminare zu speziellen Proble
men (z. B. Kommunikationstechni
ken, Unterrichtsformen).

Das Entstehen und Vertiefen per
sönlicher Beziehungen ist darüber 
hinaus ein wesentlicher Aspekt die
ses Treffens. Die Unterbringung in 
Privatquartieren und die Möglichkeit, 
Kinder mitzubringen - für die es im 
Tagungszentrum FEZ umfangreiche 
Angebote geben wird - werden dies 
unterstützen. Alle interessierten 
Menschen werden gebeten, sich 
rasch an die Vorbereitungsgruppe zu 
wenden. Von dort erhalten Sie detail
lierte Tagungs- und Anmeldeunterla
gen. Quartiere werden noch gesucht. 
Kontakt: Landesarbeitsgemein
schaft „Gemeinsam leben - Gemein
sam lernen - Eltern gegen Ausson
derung", c/o Eltern gegen Aussonde
rung e. V., Albrecht-Achilles-Straße 
65, W-1000 Berlin 31. Telefon:
8 91 93 96 (West) Montag bis Mitt
woch 8-12 Uhr, Donnerstag 16-18 
Uhr; 2 32 30 93 (Ost) Donnerstag 
15-19 Uhr.

(gekürzt aus einer 
Presseerklärung)
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Andrea Schatz

Willkür oder Routine?
Nachdem Frau Schulz in „Liebe Lese
rinnen und Leser" über die positiven 
Erfahrungen mit ihrer Hauptfürsor
gestelle berichtet hat, hier nun ein 
Beispiel ganz anderer Art:

DieTextil-Service GmbH Stralsund 
beantragt bei der Hauptfürsorge
stelle Neubrandenburg die Kündi
gung von Frau R. (Invalidenrentnerin, 
Rente 545 DM, alleinstehend) mit der 
Begründung: „Umgestaltung unse
res Betriebes zu einer GmbH ... Ra
tionalisierungsmaßnahmen ... 
Strukturveränderungen ... Rück
gang der Auftragslage ... Aus o. g. 
Gründen (Arbeitskräfteabbau) ist die 
Weiterbeschäftigung von Frau R. 
nicht möglich ..." (Das Kündigungs
schreiben liegt der Redaktion vor.)

Die Hauptfürsorgestelle stimmt 
mit nachfolgendem Schreiben - 
ohne vorheriges Gespräch mit den 
betroffenen Parteien, ohne genaue 
Nachfrage zum Tatbestand - diesem 
Antrag zu.

„Tatbestand: Die Behinderte zählt 
zum geschützten Personenkreis nach 
dem SchwbG. Wegen umfangreicher 
Rationalisierungsmaßnahmen ist 
der Antragsteller gezwungen, die 
Zahl der Mitarbeiter zu reduzieren. 
Von dieser Maßnahme ist auch der 
Arbeitsplatz der Behinderten betrof
fen. Umsetzungsmöglichkeiten be
stehen nicht. Die Behinderte erhält 
eine Rente. Der Arbeitgeber bean
tragt daher, die Zustimmung zur Kün

digung zu erteilen. Die Behinderte ist 
nicht mit der Kündigung einverstan
den. Der Betriebsrat und die Schwer
behindertenvertretung sehen keine 
Möglichkeit der Fortsetzung des Ar
beitsverhältnisses. Das Arbeitsamt 
erhebt aus arbeitsmarktpolitischen 
Gründen Bedenken gegen die Zu
stimmung zur Kündigung.

Entscheidungsgründe: Die vom 
Arbeitgeber beantragte Zustim
mung zur ordentlichen Kündigung 
war zu erteilen. Die Betroffene gehört 
zu dem nach dem Schwerbehinder
tengesetz geschützten Personen
kreis. Die Hauptfürsorgestelle ist für 
die Entscheidung über den Antrag 
auf Zustimmung zur Kündigung 
sachlich und örtlich zuständig (§§ 15 
und 17 SchwbG.). Die Hauptfürsor
gestelle hat bei ihrer nach pflichtge
mäßem Ermessen zu treffenden Ent
scheidung die Interessen der Behin
derten am Erhalt des Arbeitsplatzes 
abzuwägen mit den Interessen des 
Arbeitgebers an einem reibungslo
sen und wirtschaftlichen Betriebsab
lauf. Für die Entscheidung ist von Be
deutung, daß der Arbeitgeber wegen 
umfangreicher Rationalisierungs
maßnahmen zur Personaleinspa
rungsmaßnahmen gezwungen ist. 
Es kann daher nicht beanstandet 
werden, wenn er zunächst die Arbeit
nehmer entläßt, die nach ihrem Aus
scheiden durch die Zahlung einer 
Rente wirtschaftlich ausreichend ab-
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gesichert sind, um die Arbeitsplätze 
nicht abgesicherter Mitarbeiter zu er
halten."

Ich habe im Schwerbehinderten
gesetz nachgelesen. Dort steht unter 
§ 17, Absatz 2: „Die Hauptfürsorge
stelle hat ferner den Schwerbehin
derten zu hören." Und weiter unter 
§ 17, Absatz 3: „Die Hauptfürsorge
stelle hat in jeder Lage des Verfah
rens auf eine gütliche Einigung hin
zuwirken." Sie muß folglich ausglei

chend handeln und darf nicht von 
vornherein einseitig Partei ergreifen. 
Nach meinem Verständnis hat sie die 
Situation auch möglichst umfassend 
zu klären und zu überprüfen. Sie darf 
die vom Arbeitgeber angegebenen 
Kündigungsgründe nicht als festste
hende Tatsache in die Entscheidung 
einbeziehen - nach Stand der Dinge 
ist dies alles nicht geschehen. Die Be
troffene hat Widerspruch gegen die 
Entscheidung der Hauptfürsorge
stelle eingelegt.

Freie Fahrt für den „Duo"
Zu Fragen bezüglich maschinell an
getriebener Krankenfahrstühle und 
Elektrorollstühle erhielten wir im 
Auftrag des Bundesministers für Ver
kehr aus Bonn folgende Informatio
nen:

Welche versicherungs- und zulas
sungsrechtlichen Regelungen für 
Elektrorollstühle gelten in den 
neuen Bundesländern? (Führer
schein, TÜV-Untersuchung und -Pla
kette, Versicherungskennzeichen, 
evtl. Übergangsregelungen)

a) Führerscheinrechtliche Fragen: 
Krankenfahrstühle mit einer durch 
die Bauart bestimmten Höchstge
schwindigkeit von nicht mehr als 10 
km/h sind führerscheinfrei (§ 4 Abs. 1 
Nr. 2 StVZO). Der Führerschein 
Klasse 5 reicht gemäß § 5 Abs. 1 
StVZO aus für maschinell angetrie
bene Krankenfahrstühle. Dies sind 
Kraftfahrzeuge mit höchstens zwei 
Sitzen, einem Leergewicht von nicht 
mehr als 300 kg und einer durch die 

Bauart bestimmten Höchstge
schwindigkeit von nicht mehr als 30 
km/h. Beide Regelungen gelten auch 
für Krankenfahrstühle, die durch ei
nen Elektromotor angetrieben wer
den. Für maschinell angetriebene 
Krankenfahrstühle, die schwerer 
oder schneller als oben bezeichnet 
sind, ist der Führerschein der Klasse 
3 (Pkw-Führerschein) erforderlich.

b) Zulassungsrechtliche Bestim
mungen: Zulassungs-, betriebser- 
laubnis- und kennzeichenfrei sind 
Krankenfahrstühle mit einer bauart
bestimmten Höchstgeschwindigkeit 
von nicht mehr als 6 km/h. Maschi
nell angetriebene Krankenfahrstühle 
bis 10 km/h sowie diejenigen im 
Sinne von § 18 Abs. 2, Nr. 5, StVZO 
sind zwar zulassungsfrei, jedoch be
triebserlaubnispflichtig. Diese Fahr
zeuge benötigen außerdem ein Ver
sicherungskennzeichen nach § 29 
StVZO (sog. TÜV-Untersuchung).
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c) Übergangsregelungen nach 
dem Einigungsvertrag: Fahrerlaub
nisse nach den bisherigen DDR-Vor
schriften, die vor dem 3. Oktober
1990 erteilt sind, behalten ihre Gül
tigkeit (Ausnahme bilden die Erlaub
nisse der Klasse D).

Darüber hinaus berechtigt die 
nach den DDR-Vorschriften vor dem 
3. Oktober 1990 erteilte Fahrerlaub
nis der KlasseTauch zum Führen von 
Krankenfahrstühlen. Zulassungs
rechtlich gelten motorisierte Kran
kenfahrstühle im Sinne von § 18, 
Abs. 2, Nr. 5, wenn sie bis 28. Februar
1991 erstmals in den Verkehr gekom
men sind.

Muß für den Krankenfahrstuhl 
Duo, der 55 km/h schnell ist und bis
her mit dem M-Schein (für Mopeds) 
gefahren werden konnte, ein ande
rer Führerschein erworben werden 
(evtl. Übergangsregelung), und wel
che versicherungs- und zulassungs

rechtlichen Voraussetzungen sind 
beim Betrieb sonst noch zu beachten?

Zulassungs- und versicherungs
rechtlich gelten normalerweise diese 
Kraftfahrzeuge als Personenkraftwa
gen, die auch als solche versichert 
werden müssen. Handelt es sich je
doch um Krankenfahrstühle im 
Sinne der bisherigen DDR-Vorschrif
ten und kommen sie bis zum 28. Fe
bruar 1991 erstmals in den Verkehr, 
sind sie nach § 18, Abs. 2, Nr. 5, 
Abs. 3 StVZO zulassungsfrei, aber 
betriebserlaubnispflichtig sowie ver
sicherungskennzeichenpflichtig 
(§ 29e StVZO). Die Fahrerlaubnis 
Klasse 3 ist erforderlich.

Die Klasse M berechtigt nach dem 
früheren DDR-Recht auch zum Füh
ren von Krankenfahrstühlen. Inhaber 
dieser Fahrerlaubnis der Klasse M 
können daher weiterhin alle Kran
kenfahrstühle im Sinne des früheren 
DDR-Rechts führen.

Hauptgeschäftsführer 
zurückgetreten
Auf Grund mehrfacher Kritiken an sei
ner Amtsführung und gesundheitli
cher Probleme trat Klaus Hammerlik 
in der Vorstandssitzung des ABiD am 
16. Februar 1991 von seiner Funktion 
als Hauptgeschäftsführer auf eigenen 
Wunsch zurück.

Mit sofortiger Wirkung ist Horst 
Altnow als amtierender Hauptge
schäftsführer tätig. Die Stelle des 
Hauptgeschäftsführers wird öffent
lich ausgeschrieben. Die Ausschrei
bung wird in der „STÜTZE" 6/91 
rechtswirksam veröffentlicht.

Post verzögerte 
Auslieferung
Das Heft 3/91 wurde von der Post nicht 
vertragsgemäß befördert, weil Herr 
Herrath, Abteilungsleiter im Briefver
teilamt Invalidenstraße in Berlin, be
fand, die Sendungen entsprächen 
nicht den Vorschriften der Bundes
post. Es stellte sich jedoch heraus, 
daß Herr Herrath die Vorschriften 
nicht schriftlich vorliegen hatte. Sie 
wurden ihm vom KOLOG-Verlag zur 
Verfügung gestellt. Die Sendungen 
entsprachen den Vorschriften, den
noch erfolgte die Auslieferung mit er
heblicher Verspätung.
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Andrea Schatz

Kindererziehungszeiten
In der STÜTZE 1/91 
ging es auf Seite 23 
um die Anrechnung 
der Kindererzie
hungszeiten auf die 
Rente. Inzwischen 
konnte ich zu diesem 
Thema konkretere 
Auskünfte einholen.

Die Rentenversicherungsträger 
hatten alle Mütter und Väter bis zum 
Jahrgang 1945 aufgerufen, die Aner
kennung der Kindererziehungszeiten 
zu beantragen und damit viel Verwir
rung unter den Betroffenen gestiftet. 
Fakt ist, daß wieder einmal Unter
schiede zwischen „Ost-Müttern" 
und „West-Müttern" gemacht wer
den.

Der Aufruf richtete sich nämlich 
nur an die Eltern auf dem alten Bun
desgebiet. Die Mütter bzw. Väter aus 
den neuen Bundesländern werden 
frühestens 1992 aufgerufen. „Jetzt 
sind noch nicht alle technischen Vor
aussetzungen dafür geschaffen", so 
Karl-Heinz Klocke von der Landesver
sicherungsanstalt (LVA) Berlin.

Was beinhaltet nun die Anrech
nung der Kindererziehungszeiten 
konkret? Dazu zitiere ich K.-H. Klocke: 
„Die Anzahl der geborenen Kinder 
wird in den alten und in den neuen 
Bundesländern bei der Berechnung 
der Rente berücksichtigt. Es gibt je
doch einen Unterschied. In den alten 
Bundesländern rechnet man Müt
tern, die ab 1921 geboren wurden, 

ein Jahr Erziehungszeit pro Kind an, 
sofern sie mindestens ein Jahr nach 
der Geburt ihres Kindes zu Hause 
blieben.

Das läßt sich an folgendem Bei
spiel verdeutlichen: Eine Frau, die 
nach 1921 geboren wurde, bekam ihr 
Kind am 18. 4. 1942. Am 18. 4. 1943 
ging die Mutter wieder arbeiten. 
Diese Zeit wird ihr als Arbeitsjahr an
gerechnet. Wäre sie jedoch schon 
wieder am 18. 9. 1942 arbeiten ge
gangen, würde ihr die Zeit angerech
net werden, in der sie tatsächlich zu 
Hause war. Hat eine Frau, die nach 
1921 geboren wurde, sechs Kinder 
zur Welt gebracht, würden ihr sechs 
Arbeitsjahre angerechnet werden, 
immer unter der Voraussetzung, daß 
sie jeweils im ersten Lebensjahr der 
Kinder zu Hause war. Blieb sie nur je
weils sechs Monate nach der Geburt 
ihrer Kinder zu Hause, zählen pro 
Kind nursechs Monate. In den neuen 
Bundesländern wird den Müttern ge
nerell ein Arbeitsjahr pro Kind ange
rechnet. Frauen, die vor 1921 geboren 
wurden, erhalten unabhängig von ih
rer Rente derzeit einen Betrag von 
29,70 Mark pro Kind.

Ab 1992 sollen beide Regelungen 
vereinheitlicht werden. Es wird eine 
Übergangsphase geben, die sich bis 
1995 hinzieht. In dieser Zeit gilt dann 
die günstigere Variante für die Betrof
fenen der neuen Bundesländer. Der 
Aufruf der Jahrgänge ab 1946 erfolgt 
zu einem späteren Zeitpunkt."
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Waltraud Jährlichen

Das Verschwinden 
der Heiligen Barbara
Eine schwarze Heilige steigt aus dem 
Bilderrahmen eines Altargemäldes 
und mischt sich als verführerisches 
Weib und exotische Zauberin unter 
das Volk. So geschehen in Bahia, zur 
Zeit der Militärdiktatur. Der große 
alte Mann der brasilianischen Litera
tur, Jorge Amado, auch der Boccac
cio unseres Jahrhunderts genannt 
(76 J.), nutzt in seinem jüngsten Ro
man „Das Verschwinden der Heili
gen Barbara" diesen grandiosen Ein
fall, um die allgewaltigen Generäle, 
den Klerus und die reichen Latifun- 
dienbesitzer mit Spott, Sarkasmus 
und beißender Ironie zu treffen. Er 
leuchtet hinter die Kulissen mafioser 
Machtkämpfe um politischen Einfluß 
über Besitz und Kapital. Er nennt Kor
ruption, Privilegien, soziale Gegen
sätze, Zensur, Strafverfolgung, Folter, 
Verhaftung beim Namen und zeigt, 
wofür er Partei ergreift: für das Recht 
der Rechtlosen und den Schutz der 
Schutzbedürftigen. Zu ihnen ist die 
Heilige Barbara, auch Yansa oder 
Oya genannt, als Tochter des höch
sten Negergottes Oxalä, gekommen, 
den Candomble, das größte Jahres
fest afrobrasilianischen Negerkultes, 
mitzufeiern und dem Volk den ele
mentaren Anspruch auf Leben und 
Liebe zu verkünden. Sie will es der ei
genen Befreiung zuführen, den eige
nen Wurzeln; denn erst durch die Be
sinnung darauf, durch die Entfesse

lung der natürlichsten Kräfte im 
Menschen, das Suchen und Begrei
fen nationaler Identität, wird Wider
stand gegen jede Art von Totalitaris
mus, Diktatur, Gewalt, imperialen Ka
tholizismus möglich.

Erwachende Gegenwehr erwächst 
für die Heilige Barbara aber auch aus 
dem Feiern von Festen, als Ausdruck 
und Demonstration der Stärke eines 
Volkes. Wie ein Orkan unbändigen 
Lebenswillens brechen urwüchsige 
unterdrückte Rituale, Rhythmen, 
Bräuche, Sitten, Sinnesfreuden in 
der poetischen, phantasievollen, ma
gisch-realistischen, derb-komischen 
Schilderung Amados über den Leser 
herein. Glosse, Groteske, Persiflage, 
Witz, das genüßliche Ausmalen von 
Details amouröser Erfolge, Nöte, 
Niederlagen, die Lobpreisung von 
Bordellen und Dirnen, das „Be
singen eines Hinterteils" - nichts 
wird ausgelassen, getreu der „Wahr
heitsliebe" des Autors, schließlich 
muß er dem Vergleich mit dem klas
sischen Dichter des „Decamerone" 
standhalten.

Nur 48 Stunden treibt die Heilige 
Barbara ihr Verwirrspiel, und schon 
gerät die Welt aus den Fugen! Sie 
läßt Blitz und Donner niederfahren 
gegen eine Windstille, lenkt Mordku
geln fehl, heilt eine prüde Erz-Katho
likin von ihrer Bigotterie und sexuel
len Verklemmtheit, entführt ein jun-
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ges Mädchen aus der unstürmbaren 
Festung eines Klosters, vollbringt 
Wunder über Wunder und kehrt dann 
folgsam - nach dem Willen ihres Er- 
finders-in den Bilderrahmen zurück, 
um sich auf einer Vernissage verspä
tet der beutegierigen Presse zu stel
len. Sensationslüstern hatte sie sich 
bereits das Maul über den Leiter des 
Museums zerrissen, einem deut
schen Mönch aus dem schönen 
Bayern der Schwarzröcke, ihn der 
Veruntreuung des Bildes verdächtigt. 
Kunstdiebstähle seiner Heiligen 
Mutter der Kirche sind nämlich in 
Brasilien und Bahia im Besonderen 
keine Seltenheit... Also dickleibige 

Chronik mit Klatschpostille? Nein, 
mehr! Gesellschaftsatire großen 
Atems und großen Stils.

Erotik, Exotik, Klänge, Gesänge, 
Speisen, Düfte, Farben, Licht-Dunkel, 
Tanz und Taumel sind wie eine „Rei
nigungszeremonie" der Gerechtig
keit, die den moralischen Unrat durch 
Yansa hinwegfegt und alle in den 
„süßen Wahnsinn" Liebe reißt.

Jorge Amado: „Das Verschwinden 
der Heiligen Barbara", Roman, aus 
dem Portugiesischen von Kristina 
Hering, erschienen beim Verlag Volk 
und Welt, Berlin, 1990, 512 Seiten, 
39,80 DM.

Dr. Wolf Rebrut

Ratgeber und Orientierungshilfe
In der Schriftenreihe der Bundesar
beitsgemeinschaft Hilfe für Behin
derte erschien im vergangenen Jahr 
eine Broschüre bereits in der 18. Auf
lage: „Die Rechte behinderter Men
schen und ihrer Angehörigen". Was 
macht den Wert dieser Veröffentli
chung aus, daß sie immer wieder 
neu aufgelegt wurde und die Nach
frage nur schwer zu befriedigen ist? 
Das Buch vermittelt Grundinforma
tionen über die Netze der sozialen Si
cherung im Recht der Bundesrepu
blik Deutschland. Es wird der Begriff 
„Behinderung" und seine rechtliche 
Erscheinungsform definiert und der 
Weg des Zugangs Behinderter zur 
Wahrnehmung ihrer Rechte be
schrieben.

Ausgiebig wird auf den Komplex 
der Sozialhilfe eingegangen und auf 
die Rechtsansprüche Behinderter auf 
die verschiedenen Möglichkeiten zur 
Sicherung ihres Lebensunterhaltes, 
wie Arbeitslosengeld und -hilfe, ver
schiedene Rentenformen u. a. m. 
Breiten Raum nimmt die Darstellung 
der behinderungsbedingten Nach
teilsausgleiche ein: bei Pflegschaft 
und Vormundschaft, durch Vergün
stigung im öffentlichen Personenver
kehr, beim Erwerb des Führer
scheins, bei Parkerleichterungen, 
Kfz-Versicherungen, Einkommens-, 
Lohn- und Erbschaftssteuern, behin
dertengerechtem Bauen, Fernseh- 
und Rundfunkgebührenbefreiung, 
bevorzugter Herstellung von Fern-
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sprechanschlüssen, Telefongebüh
renbefreiung usw.

Wichtig ist, daß die Initiative vom 
Behinderten bzw. seinem gesetzli
chen Vertreter selbst ausgehen muß 
- in Kenntnis der gesetzlichen Mög
lichkeiten und Voraussetzungen für 
die jeweilige Sachlage! Diese sind oft 
vielfach gegeben. Der Behinderte 
muß sie aber kennen, um sie in An
spruch nehmen zu können! Nicht zu
letzt hilft ihm dabei auch seine Inter
essenvertretung, sein Verband.

Ebenso informativ ist der Ab
schnitt über die Rechte der Eltern, Be
gleit- und Pflegepersonen sowie der 
ehrenamtlichen Helfer der freien 
Wohlfahrtspflege. Hier werden Fra
gen der Hilfen zur Weiterführung des 
Haushalts, Kindergeld, Steuerer
leichterungen und andere Probleme 
der soziale Sicherung von Pflegeper
sonen behandelt. Kurz gestreift wird 

auch das schwierige Gebiet der Fi
nanzierung von Selbsthilfegruppen. 
Ein großes Kapitel über Sonderpro
bleme verschiedenster Behinderten
gruppen beschließt diese Veröffentli
chung. Ein Vorzug der lesenswerten 
Broschüre ist ihre Allgemeinver
ständlichkeit und der generelle Über
blick, den sie gibt. Anhand genannter 
einschlägiger Paragraphen können 
spezifische Fragen von Interessenten 
weiter verfolgt werden und damit 
Vorstellungen über Möglichkeiten 
und Grenzen einer Rechtsberatung 
zum sie betreffenden Einzelfall bes
ser eingeschätzt werden.

Trenk-Hinterberger: „Die Rechte 
behinderter Menschen und ihrer An
gehörigen", Schriftenreihe der Bun
desarbeitsgemeinschaft Hilfe für Be
hinderte, Band 103, 18. Auflage, 
Kirchfeldstraße 149, W-4000 Düssel
dorf 1
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Mal wieder lesen
Unser Handeln in der Gegenwart 
wird mitgetragen vom Umgang mit 
unseren Erinnerungen. Christoph 
Hein zwingt in seinem Roman 
„Horns Ende" zum Erinnern, um die 
Angst vor der Vergangenheit zu be
wältigen; einen Weg zu finden, den 
Konfrontationen der Gegenwart poli
tisch und privat nicht ausweichen zu 
müssen. Es ist ein Buch, in dem sich 
Hein nicht nur mit dem Spinnennetz 
politischer Deformation in der Ex- 
DDR auseinandersetzt, sondern die 
Erinnerung der handelnden Perso
nen, die durch einen Selbstmord 
ausgelöst werden, nimmt er zum An
laß, das Verhältnis einer breiten Öf
fentlichkeit zu andersartigen Men
schen zu beschreiben. Diese Men
schen, die anders sind, fallen „nur" 
durch zutiefst menschliche Eigen
schaften auf. Es sind Alte, Sensible, 
Andersdenkende, Freischaffende 
und ein geistig behindertes junges 
Mädchen. Dieses Mädchen ist der 
Euthanasie entgangen, weil seine 
Mutter sich in dessen Rolle begeben 
hat und an ihrer Statt umgebracht 
wurde. Hein versucht, die Gedanken 
dieses Mädchens zu erfassen, ihre 
Sicht auf die Welt auszudrücken. Er 
stattet dies Mädchen mit Träumen 
und einem charakteristischen Selbst 
aus und plädiert damit aufmerksam 
und feinfühlig für Akzeptanz dieser

Beilage 
für Angehörige und Freunde 
geistig behinderter Menschen

Menschen. Dies Mädchen sieht und 
weiß, was andere nicht sehen und 
nicht wissen können. Individualität 
anderer anzuerkennen, ist sicher 
nicht nur schwerwiegendes Manko 
der Öffentlichkeit in der jüngsten Ver
gangenheit gewesen, sondern for
dert gerade jetzt das Ausloten der ei
genen Toleranzbereiche.

Die Handlung ist überschaubar ge
gliedert, die Sprache Heins direkt 
und ohne pädagogische Zeigefinger. 
Die Differenziertheit der handelnden 
Personen und deren spezielle Ver
knüpfungen zum auslösenden Ereig
nis der Erinnerungen lesen sich inter
essant und flüssig.

Christoph Hein weist selbstver
ständnisvoll darauf hin, daß der Indi
kator die Qualität der Beziehungen 
unter den Menschen im Anerkennen 
ihrer Individualität liegt, ihrer 
Menschlichkeit.

Heidi Ruttmann

Verantwortlich für den Inhalt im „anstoß" (Seite 19 bis 20) zeichnen:
Barbara Bütow, Ahornallee 31,0-1162 Berlin, Tel. 6 45 73 30
Eckhard Busch, Huttenstr. 6, W-1000 Berlin 21, Tel. 3 92 27 03
Heidi Ruttmann, Keibelstr. 4, 0-1020 Berlin, Tel. 2 11 27 83
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Sind die Posten gerettet?
In den zurückliegenden Monaten 
wurde immer wieder deutlich, daß 
viele von den alten Machthabern 
auch heute noch Mächtige sind, sei 
es in der Wirtschaft, Bildung oder im 
Gesundheits- und Sozialwesen. Die 
Opfer des DDR-Regimes haben kaum 
eine Möglichkeit, gegen ihre Richter 
von gestern vorzugehen, da die neue 
„Rechtsstaatlichkeit" ihnen de jure 
jegliche Interventionsmöglichkeiten 
nimmt - abgesehen vom Rehabilita
tionsgesetz für politische Gefangene 
aus der Ex-DDR. Auch, weil mancher 
der neuen Funktionäre diese Proble
matik kaum beachtet. Warum und 
mit welchem Recht wird hier ein we
sentliches Stück Vergangenheit igno
riert?

Ähnlich wie in andern Bereichen 
gibt es auch Betroffene, die der Will
kür oder der bürokratischen Linien
treue der Funktionäre des Gesund
heits- und Sozialwesens oder der Re
habilitationszentren ausgesetzt wa
ren. Eltern von behinderten Kindern 
berichten von Demütigungen, von 
Verweigerungen und erfolglosen Be
mühungen, diese Situation zu verän
dern. Mitarbeiter melden sich zu 
Wort, die Repressalien ihrer Vorge
setzten ausgesetzt waren. So gelang 
es dem Leiter des Rehabilitationszen
trums Hohenschönhausen, Herrn Dr. 
Vater, in enger Zusammenarbeit mit 
der damaligen Stadtbezirksärztin, 
Frau Dr. Reiche, mehrere qualifizierte 
und engagierte Mitarbeiter aus den 
Förderungseinrichtugen auszugren
zen.

Heute arbeitet Dr. Vater im selben 
Stadtbezirk in verantwortlicher Posi
tion. Ein Beispiel, von denen es viele 
gibt. Wir möchten unsere Leser er
mutigen, gegen die Aufrechterhal
tung ähnlicher Machtstrukturen vor
zugehen. Das kostet für den einzel
nen Mut, Kraft, Zeit und ein großes 
Maß an Sachlichkeit. Bitte schreiben 
Sie uns, wenn Sie Unterstützung und 
Beratung benötigen.

Eckhard Busch

Erwachsenenbildung
Im Mai 1989 wurde die internationale 
„GESELLSCHAFT DER ERWACHSE
NENBILDUNG FÜR MENSCHEN MIT 
GEISTIGER BEHINDERUNG e. V." in 
Hamburg gegründet. Im Oktober 
1990 gab es bereits mehr als 200 Mit
glieder aus elf europäischen Ländern 
und aus den USA. Ihr Ziel ist die Ver
breitung von neuesten Informatio
nen über praxisbezogene und theo
retische Erkenntnisse sowie For
schungsergebnisse, die Entwicklung 
neuer Formen der Erwachsenenbil
dung, die Organisation von Initiati
ven für die gesetzliche Verankerung 
aller Maßnahmen der Erwachsenen
bildung, aber auch der Erfahrungs
austausch für Erwachsenenbildner. 
Weitere Informationen z. B. über den 
Bezug der Zeitschrift „Erwachsenen
bildung und Behinderung" bzw. 
über Tagungen und Beitrittsmodali
täten erhalten Sie über unsere Re
daktion oder direkt von der Gesell
schaft in W-8000 München 40, Düs
seldorfer Str. 7.
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Jürgen Weymann

Hilferuf aus dem Campingdorf
Unser Campingdorf für Behinderte 
in Pepelow entstand 1959 auf Eigen
initiative Körperbehinderter und bie
tet seitdem physisch und psychisch 
geschädigten Kindern und Jugendli
chen von Mai bis September einen 
idealen Urlaubsplatz, sportliche Be
tätigungsmöglichkeiten, Zeltaben
teuer, Vollverpflegung, flaches mine
ralhaltiges Salzwasser und natürlich 
schöne Landschaft. Inzwischen ist 
unsere Kapazität von anfänglich 25 
auf 100 Plätze in Zelten gestiegen.

Ab 1. Januar '91 ist nun die Frage 
der Trägerschaft für das Camping

dorfund damit auch das weitere Fort
bestehen ein noch nicht geklärtes 
Problem. Wir sind bemüht, im Zuge 
der Neuordnung der Behindertenar
beit (vor allem in den neuen Bundes
ländern), interessierte und enga
gierte Partner für eine neue und er
weiterte Qualität der Nutzung unse
res Campingdorfes für Behinderte zu 
finden. Als nächstes steht die Auf
gabe vor uns, gemeinsam die Ferien
saison 1991 ab Mai in Pepelow zu or
ganisieren. Die Grundvoraussetzun
gen dafür sind die Zusammenarbeit 
mit dem Landrat und Gemeindeamt

Fröhliche Ferien in Pepelow-soll das vorbei sein?
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Pepelow, welche als Organisations
formen bereits existieren. Es darf 
nichts unversucht bleiben, diese ge
meinnützige und gute Sache weiter
zuführen und auszubauen!

Die Besonderheiten des Salzhaffes 
(flaches, warmes, jodhaltiges Was
ser) schaffen außergewöhnlich gün
stige Voraussetzungen für eine aktive 
Erholung von Behinderten. Wir ha
ben ebenfalls die Möglichkeit, auf 
unserem Territorium Familien mit be
hinderten Angehörigen einen Urlaub 
in eigenen Unterkünften zu ermögli
chen. Die gesundheitliche und reha- 
bilitative Betreuung wird von uns ab
gesichert. Dabei ist ein reiches Spek
trum an gesundheitsfördernder Frei
zeitgestaltung bereits Tradition:
• ärztliche Betreuung, Bewegungs

und Arbeitstherapie

• therapeutisches Reiten
und Schwimmen

• sportliche Betätigung
• Bootsfahrten auf See
• kulturelle Betreuung, (Disco, 

Kino ...)
• Vollverpflegung wird durch 

eigene Küche gestellt.
Die Finanzierung erfolgt durch Ta

gessätze, die von den Teilnehmern 
bzw. Einrichtungen getragen werden.

Hiermit möchten wir Interessierte 
und Betroffene - rehabilitative Ein
richtungen, Privaturlauber, ganz be
sondere Familien mit Kindern - herz
lich bitten, Anfragen und Hinweise 
demnächst an uns zu richten! Cam
pingdorf Pepelow/Ostsee, Einrich
tung für Behinderte, 0-2568 Pepe
low/Ostsee, PF 1000, Tel.: Neubukow 
8 38.

Spielautomaten zur Therapie
Die mehrfache Welt- und Europamei
sterin im Behindertensport, Martina 
Wilms (Kugelstoßen, Diskus, Speer
wurf), besuchte mit anderen Behin
derten das Löwen-Sport-Center auf 
der Verbraucher-Ausstellung in Düs
seldorf „Aktiv leben". Zahlreiche 
elektronische Tischgeräte ermögli
chen behinderten Menschen eine 
volle Teilnahme an Unterhaltungs
spielen.

Die Bingener Firma NSM - Herstel
ler der bekannten Löwen-Spielauto
maten - stiftete der Sportgemein
schaft REHABILITATION BERLIN- 
LICHTENBERG e. V. einen elektroni
schen Sportautomaten. Die Jahres

hauptversammlung der Sportge
meinschaft dankt dafür, sieht sie 
doch für die Arbeit mit geistig behin
derten und komplexgeschädigten 
Jugendlichen in einem derartigen 
Gerät Möglichkeiten, die den einfa
chen Unterhaltungswert weit über
steigen: als Therapiegerät, als ein 
Mittel der Bewegungskoordination 
und weiteren Entwicklung der Fein
motorik, des Vermittelns von Erfolgs
erlebnissen und Förderung des 
Selbstbewußtseins geistig behin
derter Menschen u. a. m. Natürlich 
wird dabei die Freude am Spiel nicht 
vergessen.

Benno Franz
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Mit Rollstuhl im Kanu über die Spree
Der einzige Versehrtenwassersport
verein in den neuen Bundesländern 
hat in Köpenick seinen Sitz. Bereits 
Anfang der 50er Jahre gründeten 
Kriegsversehrte am Müggelsee ei
nen Verein, der 1956 an die Spree, in 
das vom Bezirk verwaltete Bootshaus 
„Wilhelmsstrand" zog.

Hier trafen sich dann wöchentlich 
rund 70 Wasserratten aus Ostberlin 
zum gemeinsamen Sporttreiben. 
Doch nach und nach kamen immer 
weniger, zumeist aus Altersgründen. 
Und als zu guter Letzt auch noch das 
1907 errichtete Bootshaus ab
brannte, war es erst einmal vorbei 
mit dem Versehrtensport. Walter 
Pohl, Mitglied des Vorstandes, erin
nert sich: „Behinderte waren nicht 
mehr willkommen, selbst in der Sek
tionsleitung gab's keinen."

Seit Herbst 1989 weht ein anderer 
Wind. Rund 40 Mitglieder hat inzwi
schen der Versehrtensport „Wil
helmsstrand'' (Wassersport) e. V. Re
gelmäßig, meist an den Wochenen
den, trifft man sich. Übungsleiter 
Pohl: „Wir wollen das Wasserwan
dern fördern und führen deshalb 
Wanderfahrten durch." Die zehn Pad
del- und sechs Ruderboote sind in 
den Sommermonaten rund um die 
Uhr in Gebrauch und teilweise 
schwer beladen - auch Rollstühle ge
hen mit auf die Reise. Doch das Um
steigen vom Rollstuhl in das Boot will 
erst einmal gelernt sein. Und das 
wird es auch, in speziellen Lehrgän
gen vorOrt.

Und noch etwas bereitet ihm Sor
gen. Den Übungsleitertitel, den Wal
ter Pohl seit 15 Jahren inne hat, will 
der Berliner Behindertensportver
band auch allen anderen ehemaligen 
Ostberliner Übungsleitern nicht an
erkennen. Und das bei einem Mann, 
der sich schon von Berufs wegen her 
- er ist Leiter der Abteilung Rehabili
tationssport im Klinikum Buch - be
stens mit der Behindertensportpro- 
belematik auskennt.

Wer gern selbst in Köpenick Sport 
treiben möchte, ob selbst behindert 
oder mit Interesse für den Behinder
tensport, kann sich telefonisch im Kli
nikum Buch unter den Nummern 
3 40 01 12/Apparat 7 71, 7 83 oder 
7 74 melden.

Steffi Bey 
(Aus: BZ vom 21. 2. 91)

An unsere Abonnenten
Bitte geben Sie bei Überwei
sungen der Abo-Gebühren als 
Zahlungsgrund Ihre Kunden
nummer an. Sie erleichtern da
mit die Rechnungsführung, 
und der KOLOG-VERLAG kann 
ersehen, wer bezahlt hat. Die 
Kundennummer ist Ihnen mit
geteilt worden. Sie steht in klei
nen eckigen Klammern, z. B.: 
«0 06 03 45». Weitere Angaben 
benötigen wir als Zahlungs
grund nicht.
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Mensch unter Menschen wollen wir sein.
Laßt die Schwächsten dieser Gesellschaft nicht 
im Schatten stehn, jeder will die Sonne sehn.
Es gibt keinen Garantieschein auf dieser
Welt, morgen kann jeder behindert sein.

Siegfried Rosa
Erlangen



Ich werde wieder aktiv
Mit diesen Zeilen möchte ich mich 
für die STÜTZE bedanken. Sie akti
vierte mich wieder, in dieser unruhi
gen Zeit an die Menschen zu denken, 
die unsere Hilfe brauchen. Vor vier 
Jahren bemühte ich mich als Unter
stufenlehrerin in einer „Normal

schule" um Verbindung zu Körperbe
hinderten. Ich hatte die Möglichkeit, 
einen Literaturnachmittag zu gestal
ten. Zweimal im Monat besuchte ich 
die Schule für Körperbehinderte in 
der Fischhausstraße in Dresden. Für 
diese Tätigkeit erhielt ich 25 Mark. 
Das Geld nahm ich für kleine Mit
bringsel, da die meisten der Schüler 
im Internat wohnten.

Da die Arbeit mit Behinderten für 
mich neu war, ließ ich die Kinder viel 
erzählen und lernte so ihre Probleme 
und Sorgen kennen. Die Schüler 
meiner Klasse nahm ich gruppen
weise mit. Sie studierten kleine 
Spiele ein und führten sie vor oder 
bastelten kleine Geschenke. Höhe

punkt im Jahr war eine Kutschfahrt, 
die ich mit Hilfe von Bürgern meines 
Schulortes organisierte.

In dieser aufregenden Zeit habe ich 
die Verbindung leider nicht aufrecht 
erhalten. Mit ihrem Journal haben 
sie mich wachgerüttelt, ich werde an 
meine Pflicht erinnert. Vielen Dank!

Elly Gläser
Eschdorf

Darf ein Rollstuhlfahrer 
Minister sein?
Das einzige Verdienst des in ihrer Ru
brik „Bei anderen gelesen" (Nr. 
21 + 22/90, S. 13) übernommen Pam
phlets mit dem Titel „Rollstuhlfah
render Minister" ist, daß es nicht 
gleichgültig läßt. Bei seiner Lektüre 
schwankt man zwischen Erstaunen 
und Irritation, zwischen Mitleid und 
Angewidertsein, und man legt es 
eher deprimiert beiseite. Deprimiert 
deshalb, weil der AutordieserZeilen, 
selbst querschnittsgelähmt, kein ein
ziges Wort des Mitgefühls, kein Wort 
der Großherzigkeit findet; keine Spur 
bei ihm von jener souveränen Über
legenheit, die die vom Schicksal Ge
brandmarkten auszeichnet. Er ist al
leiniger Richter, und für ihn ist alles 
schlecht. Ich möchte hoffen, daß Herr 
Gleiss als Mitarbeiter einer Bera
tungsstelle für Behinderte dort keine 
beratende Funktion hat.

Sicher ist, daß eine körperliche Be
hinderung nicht zwangsläufig ein 
Hindernis auf dem Wege zu höchster 
Verantwortung ist und auch nicht au-
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tomatisch sein darf. Was zählt, sind 
vor allem die intellektuellen Fähigkei
ten und die menschlichen Qualitäten.

DIE STÜTZE lese ich mit Interesse 
und Sorgfalt, ich werde es auch wei
ter tun. Betrachten wir also das Echo, 
das die giftigen Ausführungen von 
Geriet Gleiss in ihrem Journal gefun
den hat, als eine falsche Note, als ei
nen geschmacklosen Ausrutscher.

Renate Klimmek
W-Norderstedt

„Fürsorgeerlaß" 
für Behinderte
Wir haben im November einen form
losen Antrag auf Kfz-Hilfe bei der LVA 
gestellt. Im Dezember kam dann eine 
Antwort, Umfang 20 DIN A 4-Seiten. 
Nachdem ich alles durchgearbeitet 
hatte, blieben „nur" 6 Seiten für uns 
zum Ausfüllen, Amtsbesuche und 
Behördengänge. Wir haben jeden
falls die ganze Bürokratie geschafft, 
nur daß wir außer für die behinde
rungsgerechte Ausstattung kein 
Geld bekommen werden -wir haben 
zuviel Einkommen. Ja, wenn wir im 
Westen wohnen würden, gäbe es zu- 
stätzlich 8 000 DM, da für uns im 
Osten die Bezugsgröße so niedrig 
ist, gibt es halt nichts.

Bei uns im Betrieb (Berliner Ver
kehrsbetriebe) gibt es jetzt einen 
„Fürsorgeerlaß", da drin steht, zu 
was der Betrieb den Behinderten ge
genüber verpflichtet ist. Daraufhin 
hat unsere Behindertenvertretung 
durchgesetzt, daß ein Bringedienst 
eingerichtet wird. Somit genieße ich 
es, jeden Tag per Auto zur Arbeit ge

fahren zu werden und wieder zurück!
M. Pietsch

Berlin

Im Auto zum Schwimmen
In unserem Sportverband habe ich 
erreicht, daß unsere Behinderten mit 
dem Autor zum Sport und Schwim
men gefahren werden! Darüber bin 
ich sehr froh und auch ein wenig 
stolz. Auch wenn Nackenschläge 
kommen, darf man sich nicht unter
kriegen lassen und muß immer wie
der Mut und Hoffnung haben.

Gisela Krumbier
Stralsund

Leben in der Provinz
Ich bin 27 Jahre alt. Seit sieben Jah
ren habe ich MS. Die Krankheit kam 
schnell voran. Mit 25 Jahren konnte 
ich nicht mehr laufen, seit zwei Jah
ren fahre ich im Rollstuhl. Trotzdem 
habe ich an der TU Dresden mein In
formatik-Studium erfolgreich abge
schlossen. Anfang des Jahres wurde 
ich entlassen. Jetzt habe ich Aussicht 
auf eine andere Arbeit.

Ich lebe in einer unterentwickelten 
Kleinstadt-in Wriezen. Hier gibt es nur 
wenige junge Leute und keinen Treff
punkt für uns. So habe ich eine Kon
taktgruppe für MS-Kranke gegründet. 
Organisieren fällt mir leicht. Nur 
konnte ich noch nichts gegen meine 
Einsamkeit organisieren. Ich lerne 
gern neue Menschen kennen. Wo ist 
für mich der nächste Kreisverband des 
ABiD? Und wie können wir als Kontakt
gruppe im ABiD mitarbeiten?

Henry Baetke
Wriezen
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Lieber Herr Baetke, wir würden Ihnen 
raten, zu Frau Gudrun Hesse, der Lei
terin der AG „Soziales im ländlichen 
Gebiet" und Vorstandsmitglied im 
ABiD, Kontakt aufzunehmen. Sie ist 
über den Klub der Behinderten e. V., 
Fritz-Probst-Str. 45, 0-4770 Hettstedt, 
zu erreichen. Als „Anlaufpunkte" für 
Ihre MS-Gruppe würden wir Ihnen 
den Behindertenverband Ebers
walde (0-1300), Rudolf-Breitscheid- 
Str. 36 oder den BVAngermünde (O- 
1320), Frau Reichel, An der Umge
hungsstraße 1, empfehlen. Wir wün
schen Ihnen sehr, daß Sie Freunde 
und Verbündete sowie neue Aufga
ben und Ziele gegen Ihre Einsamkeit 
finden.

Die Redaktion

Lieber Hausmitteilungen 
als nichts vom ABiD
Ich bin Mitglied im ABiD. DIE 
STÜTZE habe ich abonniert, um im
mer auf dem Laufenden zu sein über 
das, was in meinem Verband pas
siert. Die besten Auskünfte dabei er
hielt ich stets in den Beiträgen, die 
Herr Maywald im Heft 3/91 als „Sei- 
fertsche Hausmitteilungen'' bezeich
net. Wer wie ich Jahrzehnte vergeb
lich auf einen Verband für Körperbe
hinderte wartete und im Herbst 1989 
auch deshalb auf die Straße ging, der 
möchte jetzt informiert sein überdas, 
was sich in anderen Gruppen seines 
Verbandestut, zumal wir ja durch un
ser Mittun spürbar vorankommen. 
Also bitteschön, liebe Redaktion, be
richtet nicht über das, was wir an
derswo auch lesen können,sondern 
über unsere ureigenste Sache, den 

Verband, den Behinderte für Behin
derte schufen und der einen Präsi
denten hat, der selbst behindert ist, 
also weiß, um was es geht.

Dittmar Böttcher
Wismar

Offenherziger 
geht es kaum
Erstaunt las ich im Heft 3/91, daß Herr 
Laschütza den Haß des ABiD auf den 
VdK nicht verstehen kann. Komisch, 
ich kenne den ABiD nur großzügig, 
meiner Meinung nach oft zu großzü
gig. Oder ist es etwa nicht großzügig, 
daß in unserer STÜTZE auch Mitglie
der des VdK unverblümt ihre Mei
nung sagen können, bekanntlich ist 
Herr Laschütza da nicht der erste und 
auch nicht der einzige. Ich war nie in 
einer Partei und habe auch nicht die 
Absicht, in eine einzutreten. Erstaunt 
allerdings bin ich über jene, die nicht 
schnell genug ihre Partei wechseln 
konnten, als sie sich von ihr keinen 
Vorteil mehr versprachen und jetzt 
über die PDS-Mitglieder den Stab 
brechen wollen. Für mich jedenfalls 
steht fest, Charakter hat nur der, der 
zu seiner Sache steht, und auch des
halb wünsche ich mir Herrn Seifert 
noch lange als Präsidenten unseres 
Verbandes.

Ingo Chudonic
Berlin

DIE STÜTZE für 
jedes Mitglied
Nicht nur, aber doch wohl zuerst, ist 
die STÜTZE als Mittel des Erfah- 
rungsaustauschs für Mitglieder un
seres Verbandes gedacht. Und ich
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kann mir denken, daß die Zeit der 
Freiexemplare bald zu Ende geht. 
Deshalb mein Vorschlag: Kann man 
nicht den Preis der Zeitung auf den 
Mitgliedsbeitrag zuschlagen, so daß 
jedes Mitglied regelmäßig seine Zei
tung erhält?

Vera Wülfing
Pirna

Anmerkung der Red.: Die Zeit der 
Freiexemplare ist tatsächlich vorbei.
Jeder, der ein Abo hat, ist also gut be
raten. Wir werden den Vorstand bit
ten, ernsthaft über diesen Vorschlag 
nachzudenken.

Schneller ausliefern
Durch verspätete Auslieferung sind 
viele unserer STÜTZE-Abonnenten, 
zumindest bei uns im Raum Hett
stedt, so verärgert, daß einige ihr 
Abo kündigen wollen. Ich weiß, wie 
notwendig für uns diese Zeitschrift 
ist und hoffe, daß bald eine Möglich
keit gefunden wird, daß niemand 
länger als unbedingt notwendig dar
aufwarten muß.

Martin Hesse
Hettstedt

„Schonzeit" ist nur 
zu empfehlen
Ich bin 30 Jahre und seit 5. Februar 
Mitglied im Berliner Behindertenver

band ABiD. Die STÜTZE beziehe ich 
schon länger, leider bekomme ich sie 
oft sehr spät, die Ausgabe vom 8. Fe
bruar fehlt mir ganz. Könnt Ihr hel
fen? Iljas Buch „Schonzeit gab es 
nicht" habe ich bekommen, es ist 
sehr informativ und interessant, ich 
kann es jedem nur empfehlen.

Rainer Skrzypczak
Berlin-West

Berichtigung
In Heft 17/90 stellten wir unter der Ru
brik POST den Verein „Gemeinsam 
reisen mit Behinderten" vor. Uns ist 
dabei ein Fehler unterlaufen. Auf 
S. 26 oben muß es richtig heißen: 
„Wichtig ist dabei, daß die Reisen 
nicht als reine Behindertenfahrten 
gestaltet werden."

Koordinierungstreffen 
in Melsungen

Das nächste Koordinierungstref
fen zur Vorbereitung des Kongresses 
der „Krüppel- und Behinderteninitia
tive" findet vom 5. bis 7. April in Mel
sungen statt. Rückfragen bei: Forum 
der Krüppel- und Behinderteninitiati
ven c/o AG SPAK - Bundesgeschäfts
stelle Adlzreiterstr. 23, W-8000 Mün
chen 2, Telefon 0 89/77, Anneliese 
Meyer.

In der POST-Rubrik veröffentlchen wir auszugsweise Zuschriten an die Redaktion und an den 
ABiD. Wir danken für jeden Brief, bitten aber um Verständnis, daß die ehrenamtlich arbeitende 
Redaktion außerstande ist, in jedem Fall den geschilderten Problemen nachzugehen und die 
Briefe individuell zu beantworten.
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\No finde ich mein Versorgungsamt?
Mecklenburg-Vorpommern
• Versorgungsamt Rostock 
Wallstraße 2
0-2500 Rostock
• VersorgungsamtSchwerin
Werderstraße 124
0-2756 Schwerin
• Versorungsamt Neubrandenburg
Leninstraße 120/PSF 050
0-2000 Neubrandenburg
• Versorgungsamt Stralsund 
Prohner Straße 31a/PF 90 
0-2300 Stralsund
Brandenburg
• Versorgungsamt Potsdam
Henning-von-Treskow-Straße 2-8 
0-1500 Potsdam
• Versorgunsamt Frankfurt/O. 
Otto-Grotewohl-Str. 43
0-1200 Frankfurt/Oder
• Versorgungsamt Cottbus 
BetriebspoliklinikTKC-GmbH 
Gerhart-Hauptmann-Str. PF 252 
0-7500 Cottbus
Berlin
• Versorgungsamt Berlin
Sächsische Straße 30
W-1000 Berlin 31
• VersorgungsamtOst
Straße der Befreiung 60
0-1136 Berlin
Sachsen-Anhalt
• Amt für Versorgung und Soziales
Editharing 31
0-3080 Magdeburg
• Amt für Versorgung und Soziales
Maxim-Gorki-Straße 5-7
0-4020 Halle
Sachsen
• Amtfür Familie und Soziales
Karl-Marx-Allee 10
0-9001 Chemnitz
• Amtfür Familie und Soziales

Loschwitzer Straße 43
0-8053 Dresden
• Amtfür Familie und Soziales
Friedrich-Engels-Platz 5
0-7010 Leipzig
Thüringen
• Amt für Soziales und Familie 
Blumenthalkaserne
Jenaer Straße 37
0-5084 Erfurt
• Amtfür Soziales und Familie
Straße des 7. Oktober 11
0-6500 Gera
• Amt für Soziales und Familie 
Karl-Liebknecht-Straße 4 
0-6000 Suhl

★

DIE BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT für
Angestellte (BfA) als zentraler Träger der ge
setzlichen Rentenversicherung der Ange
stellten in der BRD ist nun auch für die neuen 
Bundesländer zuständig und steht neben 
den Kreisstellen der Überleitungsanstalt So
zialversicherung für Auskünfte zur Verfü
gung. Wegen des starken Informationsbe
dürfnisses hat die BfA neue Auskunfts- und 
Beratungsstellen eröffnet: 0-1200 Frankfurt/ 
Oder, Halbe Stadt 20; 0-7500 Cottbus, 
Thiemstraße 130; 0-1591 Potsdam (Babels
berg), Ernst-Thälmann-Straße 139; 0-1020 
Berlin, Wallstraße 9-12. Öffnungszeiten: 
Montag bis Mittwoch 8-15 Uhr, Donnerstag 
8-18 Uhr, Freitag 8-13 Uhr.

Das vorletzte Wort
Der Verstand erfaßt, wie etwas 
gewollt, das Herz vernimmt, wie 
etwas gemeint ist.

Martin Kessel



DIE DEUTSCHE VEREINIGUNG für 
die Rehabilitation Behinderter e. V. 
(De. Vg.), ein interdisziplinärer Fach
verband für die Mitarbeiter, Träger, 
Einrichtungen und Organisationen 
der Behindertenhilfe, veranstaltet 
vom 27. bis 29. Mai im Tagungszen
trum „Stadthalle", Baunatal/Nord- 
hessen, ihren 30. Kongreß. Themen
bereiche sind die Aus-, Weiter- und 
Fortbildung zur Qualitätssicherung 

in der Rehabilitation und die Befähi
gung zur interdisziplinären und über
institutionellen Zusammenarbeit der 
Fachkräfte. Angesprochen sind: Mit
arbeiter aus den Bereichen Therapie, 
Pflege, Sozialarbeit, Pädagogik, Be
rufsausbildung, Psychologie, Bera
tung, Organisation und Rehabilita
tionstechnik, von Fachorganisatio
nen und Berufsverbänden, Behin
derte und Vertreter ihrer Organisatio-

Das Foto könnte besser sein. Doch vielleicht erkennen Sie es trotzdem, das 
Knusperhäuschen aus leckerem Puderzucker, Spekulatius, Printen, Gummi
bärchen, und, und, und. Insgesamt ist es 1,2 m lang, 90 cm breit und 60 cm 
hoch. Drei Wochen haben wir daran gebaut, um es dann bei Herti-Spandau 
von einer Schauspielerin versteigern zu lassen. 500 DM brachte es uns, hinzu 
kam eine Spende von 80 DM, und mit diesem Geld packten wie Pakete, die wir 
an Wolgograder Behinderte sandten. Damit hatten wir unser Ziel erreicht, 
denn wir hatten uns vorgenommen als Behinderte Behinderten in der UdSSR 
zu helfen. Wir, das sind Sylvia, Uta, Mine, Brigitte, Cemal, Kenan, Lutz, Ste
phan, Albert (Erzieher) und Elke (Praktikantin) aus der Werkstatt für Behinderte 
„Das Mosaike. V." - Holz-Arbeitstraining, Askanierring 155/156 in W-1000 Ber
lin 20.
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nen, Verantwortliche Fachleute der 
Rehabilitationsträger, Behörden, Ta
rifpartner, Sozial-/Gesundheitsver- 
waltungen, der Wirtschaft und der 
Politik sowie der Wissenschaft und 
des Bildungswesens.

Die Gebühren betragen 60 DM, für 
Teilnehmer aus der ehemaligen DDR 
durchweg 50prozentige Ermäßi
gung. Die Anmeldung erfolgt über 
die Deutsche Vereinigung für die Re
habilitation Behinderter e. V., Martin 
Schmollinger, Friedrich-Ebert-An
lage 9, W-6900 Heidelberg 1.

IN LEIPZIG findet am 23. Marz 1991 
um 10 Uhr im Haus der Demokratie, 
Bernhard-Göring-Straße 152, ein 
Koordinierungstreffen zur weiteren 
Behindertenarbeitjlm Land Sachsen 
statt. Interessenten wenden sich bitte 
an oben genannte Anschrift bzw. ru
fen an: 31 21 02 oder 32 84 43.

„BEHINDERTEN-KURIER" heißt ein 
Informationsbrief, den die AG „Öf
fentlichkeitsarbeit" des ABiD-Kreis- 
verbandes Weißenfels alle zwei Mo
nate herausgibt. Er beinhaltet vor
wiegend Erfahrungen und Berichte 
aus dem Kreisverband und kommu
nale Angelegenheiten.

DER COMPUTER als Hilfsmittel für 
Behinderte. Durch langfristige Arbeit 
auf diesem Gebiet können Interes
senten wertvolle Erfahrungen - bis 
hin zu Finanzierungsmöglichkeiten - 
vermittelt werden. Bitte wenden Sie 
sich an das Ingenieurbüro Dr. Seveke, 
Georg-Schumann-Straße 8, 0-8027 
Dresden.

Das letzte Wort
Des Menschen größtes Verdienst 
bleibt wohl, wenn er die Um
stände so viel als möglich be
stimmt und sich so wenig als 
möglich von ihnen bestimmen 
läßt.

J. Wolfgang v. Goethe

Naturnaher Urlaub im Co. 
Wicklow für Menschen mit gei
stig-seelischer Behinderung, 
die allein reisen können, vor Ort 
jedoch auf mehr oder weniger 
Betreuung angewiesen sind. 
Info über Beh.-Heim Schrippen
kirche: Tel.: 0 30-4 63 10 67 Fr. 
Mohr oder 0 03 53-4 02-3 64 68 
M. Schulze
(Die Telefonnummern gelten 
bei Anrufen aus der alten BRD.)

Anzeigenannahme für „DIE STÜTZE"
Direktion Marketing Humanitas München, Michael C. Pegau, Augustenstr. 115, W-8000 München 40, 
Telefon (0 89)52 39 01 60 / 2 75, Telefax: 5 23 90-4 09
Anzeigenpreise: private Kleinanzeigen (einspaltig) je Zeile 3 DM, 1 Seite 500 DM, 1/2 Seite 270 DM, 
V4 Seite 150 DM.



EASY ►
Ausstattungsvielfalt

'^EASY
Diesen Slogan hat seit 1988 eine große 
Zahl von Rollstuhlfahrern wörtlich 
genommen. Der Easy hat sich seither 
zum eindeutigen Liebling der Szene 
entwickelt.

Liebling Easy - die Kombination aus 

bewährter Qualität und (fast) beispiel

loser Ausstattungsvielfalt.

Zwei Dinge zeichnen diesen Rollstuhl vor 
allen anderen Sopur-Rollstüh len aus:
- seine Doppelkreuzstrebe erlaubt Sitz
breiten bis 50 (!) cm. Das macht nicht je
der Rollstuhl auf Dauer mit.
- Die Rahmenhöhe ist niedriger als bei 
anderen Sopurstühlen; dadurch kann 
eine geringe Sitzhöhe erzielt werden.

Sopur Rollstühle
Industriegebiet Malsch • 6911 Malsch/Heidelberg • S 07253/209-0


